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RS OGH 1958/5/7 2Ob90/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1958

Norm

AO §12

KO §12

Rechtssatz

In der Zwischenzeit zwischen dem Erlöschen des Absonderungsrechtes (§ 12 AO) und seinem allfälligen

Wiederau7eben (§ 12 KO) besteht das Absonderungsrecht nicht. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die

gepfändet gewesene Liegenschaft in dieser Zwischenzeit an eine dritte Person veräußert und übergeben worden ist.

Entscheidungstexte

2 Ob 90/58

Entscheidungstext OGH 07.05.1958 2 Ob 90/58

Veröff: EvBl 1958/353 S 608
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